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THEMEN

LIEFERN

Wirkungen der Entity-Listung für 
einen nationalen Kauf in  
Deutschland

Nun könnte man meinen, dass D, die diese 
Güter in Deutschland einkaufen möchte, 
sich – mangels eines Exports, Re-Exports 
oder In-Country-Transfers durch D – nicht 
um die Entity-Listung von C kümmern 
müsste. Das würde aber verkennen, dass 
D hier vermutet, dass die deutschen Elek-
tronikhändler E1 und E2 diese Güter unter 
Verstoß gegen die Entity-Listung von C 
nach Deutschland exportiert haben könn-
ten. Angenommen, D hätte hier Kenntnis 
oder zumindest deutliche Anhaltspunkte 
für einen solchen US-Exportverstoß durch 
E1 und E2, dann müsste D die U.S. General 
Prohibition 10 berücksichtigen. Danach 
darf D kein exportiertes Gut, das „Gegen-
stand der EAR-Jurisdiktion“ ist, kaufen, 
wenn D Kenntnis oder Grund zur Kenntnis 
hat, dass eine Verletzung der EAR geschah 
oder dass eine solche EAR-Verletzung 
unmittelbar bevorsteht. 

Wenn dies der Fall sein sollte, weil D ent-
sprechende Kenntnis hat, müsste sich D 
absichern, um selbst keinen US-Export-
verstoß zu begehen. Dies könnte dadurch 
geschehen, dass D sich von E1 und E2 ent-
weder eine Kopie der US-Re-Exportge-
nehmigung oder eine Bescheinigung von 
C über den US-Wertanteil und die Listung 
der US-Komponenten geben lässt. In letz-
terem Fall müsste D dann überprüfen, ob 
die De-minimis-Grenze überschritten 
wurde und der Kontrollzweck hinter der 

Listung der US-Komponenten für 
Deutschland sensitiv ist. 

„Wenn der Einkäufer D in Deutsch-
land Kenntnis oder Grund zur  
Kenntnis hat, dass beim vorherigen 
Re-Export von China nach Deutsch-
land die Entity-Listung des  
chinesischen Herstellers C missachtet 
wurde, muss D möglicherweise diese 
Entity-Listung für den Einkauf in 
Deutschland bzgl. der von C  
hergestellten Güter beachten und 
Vorsichtsmaßnahmen treen.“

Mithilfe dieser Unterlagen könnte D dann 
nachweisen, dass der Export dieser Güter 
nach Deutschland entweder unter Verstoß 
gegen EAR-Vorschriften oder ohne US-
Exportverstoß geschah. In letzterem Fall, 
wenn also D nachweisen kann, dass kein 
US-Exportverstoß bisher vorlag, braucht D 
nichts weiter zu tun und kann die Güter 
problemlos erwerben. Sollte sich hinge-
gen herausstellen, dass bisher ein US-Re-
Exportverstoß vorlag, sollte D diese Güter 
nicht erwerben, um das Risiko von US-
Sanktionen gegen sich zu vermeiden.

Resümee

US-Personenlistungen auf der Entity List – 
z.B. des chinesischen Herstellers C – müs-
sen bei Exporten, Re-Exporten und In-
Country-Transfers berücksichtigt werden, 

unter der Voraussetzung, dass die Güter 
„Gegenstand der EAR-Jurisdiktion“ sind. 
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass 
diese US-Personenlistung auch bei einem 
Einkauf von D in Deutschland bzgl. 
Gütern, die vom gelisteten Hersteller C in 
China stammen, berücksichtigt werden 
muss (und dies wäre dann eine Auswei-
tung der Aufgaben von Exportkontrolle/
Compliance). Dies gilt vor allem dann, 
wenn der Einkäufer D in Deutschland 
Kenntnis oder Grund zur Kenntnis hat, 
dass beim vorherigen Re-Export von 
China nach Deutschland die Entity-Lis-
tung des chinesischen Herstellers miss-
achtet wurde, sodass dieser Export rechts-
widrig (unter EAR-Verstoß) erfolgte. 

Wenn D dann keine Nachweise zur Recht-
mäßigkeit des vorherigen Exports erhält 
und trotzdem die Güter von C erwerben
möchte, stellen sich schwierige Fragen, 
wie hoch das Risiko ist, dass auch gegen 
D US-Sanktionen wegen eines US-Export-
verstoßes ausgelöst werden könnten. 
Eine weitere Frage ist, ob D recherchieren 
muss oder sollte, sobald Anhaltspunkte 
für einen US-Exportverstoß beim vorheri-
gen Export von China nach Deutschland 
bestehen; wir meinen ja: Dies gilt zumin-
dest dann, wenn diese Anhaltspunkte so 
deutlich sind, dass ein Nicht-Recherchie-
ren ein Verschließen der Augen vor dem
vorherigen US-Exportverstoß wäre.   

Wegen aktueller Hinweise zum US-Export-
recht vgl. HIER

Expansion trotz unterbrochener  
Lieferketten

Die Stimmung global tätiger Unternehmen 
bleibt auch in Zeiten des Wiederauebens
von Covid-19 gut. Zudem setzen sie trotz 
unterbrochener Lieferketten auf die Expan-
sion in neue Märkte. Das ist das Ergebnis 
der jüngsten Navigator Survey der HSBC-
Gruppe unter 7.350 Entscheidungsträgern 
aus 14 globalen Märkten. Demnach rech-
nen 90% der Befragten in den kommenden 
zwölf Monaten mit einem Anstieg ihres 
Gesamtumsatzes.

87% der Unternehmer betrachtet die 
Expansion in neue Märkte im kommenden 
Jahr als einen Wachstumsmotor, während 
fast die Hälfte (46%) glaubt, dass diese 
einen „starken Einuss“ auf das Wachstum 
haben werde. Umgekehrt setzt nur ein 
Viertel der Unternehmen seit dem Aus-
bruch von Covid-19 verstärkt auf den 
jeweiligen Heimatmarkt - trotz Lockdowns 
und der aktuellen Herausforderungen im 
grenzüberschreitenden Handel.

Lieferkettenstörungen stellen jedoch wei-
terhin eine Herausforderung dar. Sieben 
von zehn Unternehmen erwarten in den 
kommenden zwölf Monaten Lieferketten-
störungen. Dabei rechnen die Unterneh-
men mit einem durchschnittlichen 
Umsatzrückgang von einem Fünftel, verur-
sacht durch Lieferkettenprobleme. Wirt-
schaftslenker zeigen sich in der Umfrage 
zuversichtlich, dass es sich hierbei um eine 
kurzfristige Herausforderung handelt: Nur 
ein Viertel sieht darin eine ernsthafte 
Bedrohung für das Unternehmenswachs-
tum in den kommenden zwölf Monaten.


